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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 1 BvQ 29/16 -

In dem Verfahren
über den Antrag,

im Wege der einstweiligen Anordnung

die Beschlüsse des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen (Aktenzei-
chen 15 B 876/16) und des Verwaltungsgerichts Köln (Aktenzeichen 20 L 1790/
16) vom 29. Juli 2016 aufzuheben sowie die aufschiebende Wirkung des An-
trags vom 29. Juli 2016 bzw. der Klage vom 29. Juli 2016 betreffend die Ver-
sammlung am 31. Juli 2016 zum Thema Militärputsch in der Türkei wiederherzu-
stellen

Antragsteller: C…,

hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

den Vizepräsidenten Kirchhof,

den Richter Masing

und die Richterin Baer

gemäß § 32 Abs. 1 in Verbindung mit § 93d Abs. 2 BVerfGG in der Fassung der Be-
kanntmachung
vom 11. August 1993 (BGBl I S. 1473) am 30. Juli 2016 einstimmig beschlossen:

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt.

G r ü n d e :

Der Antrag ist bereits unzulässig, weil die Vollmacht der Rechtsvertreter des Antrag-
stellers nicht den Erfordernissen des § 22 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG entspricht.

Im Übrigen wird der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abgelehnt,
weil eine Verfassungsbeschwerde in gleicher Sache nach dem Vorbringen des An-
tragstellers offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hätte. Es ist danach nicht ersicht-
lich, dass die angegriffenen Entscheidungen Grundrechte des Antragstellers ver-
kannt hätten.

Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

Kirchhof Masing Baer
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